
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Protschka, Berengar Elsner 
von Gronow, Peter Felser, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/25441 –

Corona-Hilfen in der Land- und Ernährungswirtschaft sowie im Agribusiness

 1. Wie viele Unternehmen aus der Branche der Ernährungsindustrie haben 
nach Kenntnis der Bundesregierung Anträge auf „Corona-Hilfen“ ge-
stellt, wie viele dieser Anträge wurden bewilligt, und wie hoch war die 
tatsächlich bewilligte Fördersumme (bitte auch mit Bundesland, Zeit-
punkt der Antragstellung, Zeitpunkt der Antragbewilligung und Zahl der 
Beschäftigten des Unternehmens angeben)?

 2. Wie viele Unternehmen aus dem der Land- und Ernährungswirtschaft 
vorgelagerten Bereich (Agribusiness) haben nach Kenntnis der Bundes-
regierung Anträge auf „Corona-Hilfen“ gestellt, wie viele dieser Anträge 
wurden bewilligt, und wie hoch war die tatsächlich bewilligte Förder-
summe (bitte auch mit Bundesland, Zeitpunkt der Antragstellung, Zeit-
punkt der Antragbewilligung und Zahl der Beschäftigten des Unterneh-
mens angeben)?

 3. Wie viele Unternehmen aus dem der Land- und Ernährungswirtschaft 
nachgelagerten Bereich, insbesondere der Groß- und Einzelhandel mit 
Lebensmitteln und Getränken sowie die Gastronomie, haben nach Kennt-
nis der Bundesregierung Anträge auf „Corona-Hilfen“ gestellt, wie viele 
dieser Anträge wurden bewilligt, und wie hoch war die tatsächlich bewil-
ligte Fördersumme (bitte auch mit Bundesland, Zeitpunkt der Antragstel-
lung, Zeitpunkt der Antragbewilligung und Zahl der Beschäftigten des 
Unternehmens angeben)?

 4. Wie viele Unternehmen aus der Branche der Land- und Forstwirtschaft 
sowie der Fischerei haben nach Kenntnis der Bundesregierung Anträge 
auf „Corona-Hilfen“ gestellt, wie viele dieser Anträge wurden bewilligt, 
und wie hoch war die tatsächlich bewilligte Fördersumme (bitte auch mit 
Bundesland, Zeitpunkt der Antragstellung, Zeitpunkt der Antragbewilli-
gung und Zahl der Beschäftigten des Unternehmens angeben)?

Die Fragen 1 bis 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
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Festzustellen ist zunächst, dass sich die erbetenen Angaben zum Zeitpunkt der 
Antragstellung und -bewilligung der zitierten Hilfen sowie zur Zahl der Be-
schäftigten einzelner Unternehmen angesichts des hierfür erforderlichen erheb-
lichen Rechercheumfangs nicht im Rahmen der für die Beantwortung der Klei-
nen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeitrahmens ermitteln lassen. Darüber 
hinaus kann zu den „Corona-Hilfen“ Folgendes ausgeführt werden:
Das Programm Corona-Soforthilfen des Bundes für kleine Unternehmen und 
Soloselbständige, das Überbrückungsgeld I und II sowie die November- und 
Dezemberhilfe werden durch die Länder ausgeführt. Bei Antragstellung werden 
die übergeordneten Branchen abgefragt, welche sich am Unternehmensregister 
orientieren, u. a. „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“. Eine detailliertere 
Branchenabfrage erfolgt nicht, daher kann keine Aussage zu den der Land- und 
Ernährungswirtschaft vorgelagerten und nachgelagerten Branchen getroffen 
werden. Zudem erfolgt keine Branchenauswertung der Antragseingänge. Im 
Durchschnitt sind 81 Prozent aller Anträge bewilligt worden.
Auf die nach Bundesländern differenzierten Angaben bezüglich Corona-Sofort-
hilfe (Stand: 31. Oktober 2020), Überbrückungshilfe I und II (Stand: 5. Januar 
2021), Novemberhilfe und Dezemberhilfe (Stand: 6. Januar 2021) in Anlage 1 
wird verwiesen.
Neben den vorgenannten Corona-Soforthilfen steht Unternehmen der landwirt-
schaftlichen Primärproduktion, der Forstwirtschaft, der Fischerei und Aquakul-
tur, die aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie Liquiditätsbedarf ha-
ben, das Liquiditätssicherungsprogramm der Landwirtschaftlichen Rentenbank 
und das Corona-Bürgschaftsprogramm des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) für Liquiditätssicherungsdarlehen der Landwirt-
schaftlichen Rentenbank zur Verfügung.
Über das Bürgschaftsprogramm der Landwirtschaftlichen Rentenbank wurden 
von 87 Anträgen, die bei der Rentenbank über die Hausbanken eingegangen 
sind, 86 Anträge über insgesamt 28,7 Millionen Euro gewährt (Stand: 30. No-
vember 2020).
Über das Liquiditätsprogramm der Landwirtschaftlichen Rentenbank wurden 
von 225 Anträgen, die bei der Rentenbank über die Hausbanken eingegangen 
sind, 225 Darlehen über insgesamt 21,5 Mio. Euro gewährt (Stand: 30. Novem-
ber 2020).
Hinsichtlich der Verteilung auf die Bundesländer, des Zeitpunkts der Antrag-
stellung, des Zeitpunkts der Antragsbewilligung und der Zahl der Beschäftigten 
der Unternehmen liegen der Bundesregierung keine Angaben vor.
In der Fischerei wurden in zwei Zeiträumen Corona-Hilfen gewährt. Der erste 
Zeitraum (1. April bis 30. Juni 2020) stand der gesamten Fischerei offen, der 
zweite (1. Juli bis 30. September 2020) nur der Krabbenfischerei. Dementspre-
chend nahmen am zweiten Zeitraum nur Unternehmen aus Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein teil. Alle einschlägigen Förderungen erfolgten über die 
Länder. Der Bund hat davon losgelöst keine eigenständige Fischereiförderung.
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Mecklenburg-Vorpommern:
Im Rahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) (Artikel 33 
Absatz 1 Buchstabe d) sind in Mecklenburg-Vorpommern folgende Bewilligun-
gen erfolgt:

1. Zeitraum
1. April .2020 bis

30. Juni 2020

2. Zeitraum
1. Juli 2020 bis

30. September 2020
Zahl der Anträge 89 entfällt
Zahl der Bewilligungen 84 entfällt
EMFF-Mittel: 285.300,00 Euro entfällt
Bundesmittel:  70.950,00 Euro entfällt
Landesmittel  24.150,00 Euro entfällt
gesamt: 380.400,00 Euro entfällt

Über die Zahl der bei diesen Unternehmen beschäftigten Personen liegen keine 
Informationen vor (dies war nicht antragsrelevant). In der überwiegenden Zahl 
der Fälle handelt es sich um Einzelunternehmen.
Über weitere „Corona-Hilfen“ an Fischereibetriebe wie bspw. die ab März 
2020 sektorenübergreifend ausgereichten Soforthilfen des Bundes liegen dem 
für die Fischerei zuständigen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern keine Informationen vor.

Niedersachsen:
Im Rahmen des EMFF (Artikel 33) sind folgende Bewilligungen und Corona-
Hilfen für Niedersachsen (135 insgesamt) erfolgt:

1. Zeitraum
1. April .2020 bis

30. Juni2020

2. Zeitraum
1. Juli 2020 bis

30. September 2020
EMFF-Mittel: 251.850,00 Euro 482.250,00 Euro
Bundesmittel:  83.950,00 Euro 160.750,00 Euro
gesamt: 335.800,00 Euro 643.000,00 Euro

Über weitere Corona-Hilfen aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung liegen 
dem für Fischerei zuständigen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Niedersachsen keine Informationen vor.

Schleswig-Holstein:
Im Rahmen des EMFF (Artikel 33) sind folgende Bewilligungen und Corona-
Hilfen für Schleswig-Holstein erfolgt:

1. Zeitraum
1. April 2020 bis

30. Juni 2020

2. Zeitraum
1. Juli 2020 bis

30. September 2020
Zahl der Anträge 69 65
Zahl der Bewilligungen 61 63
EMFF-Mittel: 272.925,00 Euro 552.000,00 Euro
Bundesmittel:  81.075,00 Euro 178.000,00 Euro
Landesmittel   9.900,00 Euro   6.000,00 Euro
gesamt: 363.900,00 Euro 736.000,00 Euro
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Über weitere Corona-Hilfen an Unternehmen der Fischerei aus dem Bereich 
der Wirtschaftsförderung liegen dem für Fischerei zuständigen Ministerium für 
Landwirtschaft, Energiewende, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes 
Schleswig-Holstein keine Informationen vor.
Für alle drei Länder gilt, dass keine Angaben über die Beschäftigten in den be-
günstigten Unternehmen gemacht werden können, da dies bei Antragstellung 
nicht abgefragt wurde.

 5. Wie viele Unternehmen aus der Branche der Ernährungsindustrie haben 
nach Kenntnis der Bundesregierung seit Beginn der Corona-Pandemie 
Insolvenz angemeldet?

 6. Wie viele Unternehmen aus dem der Land- und Ernährungswirtschaft 
vorgelagerten Bereich (Agribusiness) haben nach Kenntnis der Bundes-
regierung seit Beginn der Corona-Pandemie Insolvenz angemeldet?

 7. Wie viele Unternehmen aus dem der Land- und Ernährungswirtschaft 
nachgelagerten Bereich, insbesondere der Groß- und Einzelhandel mit 
Lebensmitteln und Getränken sowie die Gastronomie, haben nach Kennt-
nis der Bundesregierung seit Beginn der Corona-Pandemie Insolvenz an-
gemeldet?

 8. Wie viele Unternehmen aus der Branche der Land- und Forstwirtschaft 
sowie der Fischerei haben nach Kenntnis der Bundesregierung seit Be-
ginn der Corona-Pandemie Insolvenz angemeldet?

Die Fragen 5 bis 8 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs zusammen be-
antwortet.
Die vom Statistischen Bundesamt monatlich veröffentlichte Insolvenzstatistik 
gibt Auskunft über die Zahl der Insolvenzverfahren nach ausgewählten Wirt-
schaftsbereichen. Derzeit liegen Zahlen bis einschließlich Oktober 2020 vor.
Die Abgrenzung der Wirtschaftsbereiche in der Insolvenzstatistik folgt der 
Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). Eine exakte 
Abbildung der in den Fragen genannten Wirtschaftssektoren erlaubt diese Klas-
sifikation allerdings nicht in jedem Fall. Dies gilt insbesondere für den der 
Landwirtschaft vorgelagerten Bereich. Die nachfolgende Übersicht gibt die 
Zahl der beantragten Insolvenzverfahren in den Monaten März bis Oktober 
2020 ausgewählter Wirtschaftsbereiche des Agribusiness wieder. Zum Ver-
gleich werden auch die Zahlen der im gleichen Vorjahreszeitraum beantragten 
Insolvenzverfahren aufgeführt.
Den für Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein zuständigen Ministerien liegen keine Informationen über Insolvenzen 
von Unternehmen der Fischerei seit Beginn der Corona-Pandemie bzw. in 
deren Folge vor.
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Wirtschaftsbereich
(Nummer der Klassifikation der Wirtschaftszweige)

Beantragte Insolvenzverfahren
März bis

Oktober 2020
März bis

Oktober 2019
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A)    68    81
Herstellung v. Nahrungs- und Futtermitteln (C 10)   109   162
Getränkeherstellung (C 11)    13    10
Großhandel mit Nahrungs-, Genussmitteln, Getränken und
Tabakwaren (G 463)

   83   110

Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung
Nahrungsmittel usw. (G 4711)

   52    91

Einzelhandel mit Nahrungsmitteln usw. (in Verkaufsräumen) (G 472)   103   160
Gastronomie (I 56) 1.092 1.383

Quelle: Statistisches Bundesamt

 9. Haben Rindermäster und Milcherzeuger, die indirekt durch die Schlie-
ßung der Gastronomie etc. im Rahmen des Lockdowns Verdienstausfälle 
o. Ä. haben, nach Kenntnis der Bundesregierung Anspruch auf Corona-
Hilfen, und wenn nein, welche Hilfsprogramme sind vorgesehen, um die-
se Branchen zu unterstützen?

10. Haben Kartoffelbauern, die indirekt durch die Schließung der Gastrono-
mie etc. im Rahmen des Lockdowns Verdienstausfälle o. Ä. haben, nach 
Kenntnis der Bundesregierung Anspruch auf Corona-Hilfen, und wenn 
nein, welche Hilfsprogramme sind vorgesehen, um diese Branche zu 
unterstützen?

11. Haben Schweinemäster und Sauenhalter, die direkt von den Marktaus-
wirkungen durch die Afrikanische Schweinepest und indirekt durch die 
Marktauswirkungen des Schlachtstaus aufgrund der coronabedingt ein-
geschränkten Schlachthofkapazitäten sowie die Schließung der Gastro-
nomie etc. im Rahmen des Lockdowns Verdienstausfälle o. Ä. haben, 
nach Kenntnis der Bundesregierung Anspruch auf Corona-Hilfen, und 
wenn nein, welche Hilfsprogramme sind vorgesehen, um diese Branche 
zu unterstützen (https://www.zeit.de/2020/53/bauernproteste-discounter-
preise-landwirtschaft-corona-krise-schweinepest)?

Die Fragen 9 bis 11 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs zusammen be-
antwortet.
Die Corona-Hilfsprogramme der Bundesregierung (Soforthilfe für Kleinst-
unternehmen und Soloselbständige, außerordentliche Wirtschaftshilfe, Über-
brückungshilfen I-III) standen bzw. stehen von Anbeginn allen Branchen und 
Sektoren offen. Die entsprechenden Antragsvoraussetzungen mussten bzw. 
müssen daher auch branchen- und sektorunabhängig erfüllt werden, damit eine 
Bewilligung und Auszahlung erfolgen kann. Durch die Erweiterung der Förder-
tatbestände bei den Überbrückungshilfen um die Aufwendungen für den Er-
werb von Futtermitteln und Veterinärkosten wurde den besonderen Bedarfen 
der viehhaltenden Betriebe entsprochen.
Das Liquiditätssicherungsprogramm der Landwirtschaftlichen Rentenbank und 
das Corona-Bürgschaftsprogramm des BMEL für Liquiditätssicherungsdar-
lehen der Landwirtschaftlichen Rentenbank steht Unternehmen der landwirt-
schaftlichen Primärproduktion, der Forstwirtschaft, der Fischerei und Aqua-
kultur zur Verfügung, die aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie 
Liquiditätsbedarf haben.
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Auf nationaler und EU-Ebene wurden Unterstützungsmaßnahmen beschlossen, 
die auch für den Kartoffelsektor gelten und dazu beitragen können, die Kartof-
felwirtschaft zu stabilisieren.
Das von der Bundesregierung beschlossene Milliarden schwere Hilfspaket mit 
Unterstützungsmaßnahmen können auch die Erzeuger und Verarbeiter von Ver-
arbeitungskartoffeln in Teilen nutzen. Dazu zählen zum Beispiel die Über-
brückungshilfen des Bundes und die Liquiditätssicherungsdarlehen der Land-
wirtschaftlichen Rentenbank mit zusätzlichen Ergänzungsoptionen durch das 
Bürgschaftsprogramm des BMEL. Gewerbliche Betriebe können die Corona-
Hilfsprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Anspruch neh-
men. Zudem bieten die einzelnen Bundesländer Liquiditätshilfen an.
Außerdem hat die Europäische Kommission Sondermaßnahmen zur Unter-
stützung des Verarbeitungskartoffelsektors beschlossen. Die Kommission hat 
gemäß Artikel 222 der Verordnung über die gemeinsame Marktorganisation* 
befristet Ausnahmen von bestimmten Wettbewerbsregeln genehmigt, sodass die 
Marktteilnehmer bestimmte selbstorganisierte Marktmaßnahmen treffen kön-
nen. Damit war es z. B. gestattet, Absprachen zur Marktstabilisierung zu tref-
fen. Für den Kartoffelsektor war es u. a. möglich, Marktrücknahmen zu verein-
baren. Absprachen über die Lagerhaltung durch private Marktteilnehmer waren 
ebenfalls gestattet. In Deutschland wurde von den Möglichkeiten kein Ge-
brauch gemacht.
Darüber hinaus hatte die Europäische Kommission im April 2020 Maßnahmen 
zur Marktintervention beschlossen und ein deutliches Signal zur Marktstabili-
sierung gesendet. Dazu gehörte die befristete private Lagerhaltung von Mager-
milchpulver (MMP), Butter und Käse. Die Beihilfe konnte zwischen dem 
7. Mai 2020 und 30. Juni 2020 beantragt werden. Insbesondere bei Butter und 
MMP hat Deutschland die Beihilfe zur privaten Lagerhaltung (PLH) in An-
spruch genommen. So machte der deutsche Anteil aller EU-Anträge mit 
13.368 Tonnen (t) Butter knapp 20 Prozent aus. Für MMP kamen fast die 
Hälfte der Anträge aus Deutschland (10.025 t). Dahingegen wurden lediglich 
vier Prozent des Käse-Kontingentes (für Deutschland reserviert waren 21.726 t 
von insgesamt 100.000 t) genutzt. Bereits in der Milchmarktkrise 2015 bis 
2016 blieb die PLH für Käse aus.
Die befristeten Ausnahmeregelungen für die EU-Wettbewerbsvorschriften zur 
Unterstützung der landwirtschaftlichen Sektoren aufgrund der Auswirkungen 
der COVID-19-Krise sind in Deutschland auch von den Betrieben der Milch-
wirtschaft nicht in Anspruch genommen worden.
Beihilfen zur Privaten Lagerhaltung wurden im Mai und Juni 2020 auch für 
Rind-, Schaf- und Ziegenfleisch angeboten. Trotz geringer Inanspruchnahme 
haben sich hier die Preise mittlerweile wieder auf dem Niveau des Vorjahres 
(Rindfleisch) bzw. auch deutlich darüber (Schaffleisch) stabilisiert.

* Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine 
gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (ABl. L 347 vom 20. Dezember 
2013, S. 671), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2017/2393 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2017 (ABl. L 350 vom 29. Dezember 2017, S. 15).
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12. Teilt die Bundesregierung die Bedenken der Fragesteller, dass bei den 
derzeit sehr niedrigen Ferkel- und Schweinepreisen die Tierhalter kaum 
Investitionsbereitschaft für sogenannte Tierwohlställe zeigen werden, 
und wenn ja, wie bewertet die Bundesregierung eine Art Prämie für land-
wirtschaftliche Betriebe, die aus der Schweinehaltung aussteigen vor die-
sem Hintergrund (https://www.agrarheute.com/tier/aufreger-ausstiegspra
emie-fuer-tierhalter-574936; https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemit
teilungen/DE/2020/092-koalitionsausschuss.html)?

Die Nutztierhaltung in Deutschland benötigt eine verlässliche Zukunftsperspek-
tive. Tierwohl und Umweltverträglichkeit müssen weiter verbessert und gleich-
zeitig die wirtschaftliche Grundlage für die Betriebe und die Versorgung der 
Verbraucher mit nachhaltig erzeugten tierischen Produkten gesichert werden. 
Gerade im Sinne der Standortsicherung für die familiengeführten Betriebe ist 
ein grundlegender Umbau erforderlich.
Das von Frau Bundesministerin Klöckner einberufene Kompetenznetzwerk 
Nutztierhaltung (KNW), unter Leitung von Herrn Bundeslandwirtschaftsminis-
ter a.D. Borchert, befasst sich sehr intensiv mit der Frage, wie diese Transfor-
mation gelingen kann. In den am 11. Februar 2020 vorgelegten Empfehlungen 
des KNW werden Zielbilder, Umsetzungsmöglichkeiten und Handlungsoptio-
nen umfassend aufgezeigt. Sie bilden die Grundlage für die weitere Arbeit. Die 
zur Verfügung stehenden Optionen werden derzeit eingehend durch das BMEL 
geprüft. Wertvolle Entscheidungshilfen sind auch von der Machbarkeitsstudie 
zu erwarten, deren Ergebnisse Anfang Februar 2021 vorliegen sollen.
Wenn den Schweinehaltern ein langfristiges Konzept aufgezeigt wird, wird des-
sen konkrete Ausgestaltung, z. B. hinsichtlich der Verlässlichkeit und Wirt-
schaftlichkeit, maßgeblich für etwaige Investitionsentscheidungen sein. Der 
aktuelle Schweinepreis ist dafür kein geeigneter Maßstab.
Entsprechend der beschriebenen Zielsetzung, die Nutztierhaltung in Deutsch-
land weiter zu entwickeln, gibt es derzeit keine Überlegungen für ein staat-
liches Ausstiegsprogramm aus der Schweinehaltung. Eine einseitige Ab-
stockung der Tierbestände hätte bei konstanter Nachfrage und gleichbleibenden 
Konsummustern lediglich eine Verlagerung der Produktion zur Folge und 
würde weder Umwelt- noch Tierwohlfragen lösen.
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